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Herrn 
Bodo Gabriel 
 
 
 
Anfrage an die Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2016  
Thema: Kulturausgaben  
– Beantwortung in der Stadtverordnetenversammlung am 30.03.2016 - 
 
Sehr geehrter Herr Gabriel, 
 
die Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2016 verwies Ihre Anfrage vom 
20.01.2016 in den Ausschuss für Bildung, Schule, Sport und Kultur. Dieser befasste 
sich in seiner Beratung am 10.03.2016 mit der Anfrage. 
 
In den alle zwei Jahre erscheinenden Kulturfinanzberichten der statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder gibt es ab 2012 keine Vergleichsdarstellung der Kulturausga-
ben je Einwohner der einzelnen deutschen Kommunen in den jeweiligen Größenklas-
sen. 
Als Grund wird auf die unterschiedlichen Entwicklungen im Bereich Kultur u. a. hin-
sichtlich Ausgründungen und verschiedener Betriebsformen verwiesen. 
Es gibt im letzten Kulturfinanzbericht 2014 lediglich allgemeine, deutschlandweite 
Durchschnittsangaben, die bei Städten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern für 
den Zeitraum 2010 – 2012 bei 71,12 Euro je Einwohner lagen. Hierbei wird insbeson-
dere nicht differenziert, ob die Städte über Theater sowie überregionale Museen verfü-
gen, kreisfreie oder kreisangehörige Städte sind und als Oberzentren für die jeweiligen 
Regionen fungieren. Dies sind jedoch entscheidende Faktoren für die tatsächliche 
Höhe der kulturellen Ausgaben der Kommunen. 
Auch seitens des Deutschen Städtetages oder der KGSt werden keine Städteverglei-
che der Kulturausgaben geführt. 
 
In Vorbereitung der Beratung des Ausschusses für Bildung, Schule, Sport und Kultur 
am 10.03.2016 erfolgte durch den Fachbereich Kultur ein Vergleich der vier kreisfreien 
Städte Brandenburgs, um die Kulturausgaben der Stadt Cottbus im Kontext der Ober-
zentren des Landes Brandenburg einschätzen zu können. 
 
Dieser Vergleich der kommunalen Kulturaufwendungen je Einwohner ergab für Pots-
dam 137,42 Euro, für Cottbus 137,19 Euro, für Frankfurt/O 136,83 Euro und Branden-
burg/H 108,08 Euro.  
Unter Berücksichtigung der insbesondere hinsichtlich der Theater- und Orchesteran-
gebote sowie Museen recht unterschiedlichen kulturellen Infrastruktur in den vier Städ-
ten wird deutlich, dass solche Städtevergleiche nur in begrenztem Maße für die weitere 
Entwicklung des kulturellen Lebens der jeweiligen Kommunen zweckdienlich sind. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Berndt Weiße 
Dezernent 
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